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§ 10
Duldungspflichten

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken
innerhalb des Wasserschutzgebietes haben, soweit sie nicht selbst
zur Vornahme dieser Handlung verpflichtet sind, zu dulden, dass
Beauftragte der zuständigen Behörden oder von diesen Verpflich-
tete
1. die Grundstücke zur Beobachtung des Wassers und des Bodens

betreten;
2. den Fassungsbereich einzäunen;
3. Beobachtungsstellen einrichten;
4. Hinweisschilder zur Kennzeichnung des Wasserschutzgebietes

aufstellen;
5. Mulden und Erdaufschlüsse auffüllen;
6. wassergefährdende Ablagerungen beseitigen;
7. notwendige Einrichtungen zur sicheren und unschädlichen

Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers aus dem Was-
serschutzgebiet errichten;

8. Vorkehrungen an den im Wasserschutzgebiet liegenden Stra-
ßen und Wegen zur Verhinderung von Unfällen mit wasserge-
fährdenden Stoffen und zur Minderung von deren Folgen tref-
fen;

9. Maßnahmen zum Schutz vor Überschwemmungen vornehmen;
10. zur Ermittlung der Nmin-Werte vor Vegetationsbeginn und

nach der Ernte bzw. im Herbst auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen eine maschinelle Bodenprobenahme — unter
größtmöglicher Schonung der Fläche — durchführen.

§ 11
Ausnahmen

(1) Von den Bestimmungen dieser Verordnung kann die zuständige
Wasserbehörde auf Antrag Ausnahmen zulassen. Die Zulassung
bedarf der Schriftform.
(2) Handlungen, die nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung be-
gonnen werden und einer wasserrechtlichen Erlaubnis, Bewilli-
gung, Genehmigung oder Befreiung, einer immissionsschutzrecht-
lichen, abfallrechtlichen oder bauaufsichtlichen Genehmigung be-
dürfen oder die aufgrund eines bergbehördlich geprüften Be-
triebsplanes oder durch bergrechtliche Erlaubnisse oder Bewilli-
gungen oder durch Planfeststellung zugelassen werden, bedürfen
keiner gesonderten Ausnahmezulassung nach dieser Verordnung.
Entscheidet in den vorgenannten Fällen die zuständige Wasserbe-
hörde nicht selbst, ist ihr Einvernehmen erforderlich.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen die in den 
§ 4, § 5, § 6,
§ 7 Ziffer 1, 3 bis 15, 19 bis 22, 24 und 26 und in dem 
§ 8

dieser Verordnung genannten Verbote und in dem 
§ 10

genannten Duldungspflichten können nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der jeweils gültigen Fassung
mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
Zuwiderhandlungen gegen die in

§ 7 Ziffer 2, 16 bis 18, 23, 25 und 27
genannten Gebote (Handlungspflichten) können nach § 120 Abs. 1
Nr. 19 und Abs. 2 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) in der je-
weils gültigen Fassung mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend
Euro geahndet werden. 
Für den in dem § 7 Satz 1 angeführten Querverweis zu den in dem
§ 4 genannten Verboten und den in dem § 8 Satz 1 angeführten
Querverweis zu den in den §§ 5 und 7 genannten Ver- und Gebo-
ten, gelten die in Satz 1 und 2 aufgeführten Ordnungswidrigkeits-
regelungen entsprechend.

§ 13
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Staats-
anzeiger für das Land Hessen in Kraft.

Bad Hersfeld, 18. Dezember 2002

Regierungspräsidium Kassel
Abteilung Staatliches Umweltamt Bad Hersfeld
gez. S c h e i b e l h u b e r
Regierungspräsidentin
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Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung über das
Landschaftsschutzgebiet „Stadt Kassel“

Vom 19. Dezember 2002
Aufgrund von § 16 Abs. 2 und von § 17 Abs. 1 des Hessischen Na-
turschutzgesetzes vom 16. April 1996 (GVBl. I S. 145), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 18. Juni 2002 (GVBl. I S. 364), wird,
nachdem den nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes in der Fas-
sung vom 21. September 1998 (BGBl. I S. 2994), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1193), anerkannten
Verbänden Gelegenheit zur Äußerung gegeben wurde, im Beneh-
men mit der oberen Behörde der Landesplanung verordnet:

Artikel 1
Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Stadt Kassel“
vom 16. August 1995 (StAnz. S. 3006), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 10. Januar 2000 (StAnz. S. 548), wird wie folgt geän-
dert:

Die Verordnung wird für die in Karten im Maßstab 1 : 10 000 mit
doppelter Schraffur kenntlich gemachten Flächen aufgehoben.
Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung (Anlage 1). Sie
werden zusammen mit der Abgrenzungskarte zu der Verordnung
über das Landschaftsschutzgebiet „Stadt Kassel“ vom Regie-
rungspräsidium Kassel — Obere Naturschutzbehörde —, Stein-
weg 6, 34117 Kassel, archivmäßig verwahrt. Eine Abschrift dieser
Karten befindet sich beim Magistrat der Stadt Kassel — Untere
Naturschutzbehörde —, Rathaus, 34117 Kassel. Die Karten kön-
nen bei den genannten Naturschutzbehörden von jedermann wäh-
rend der Dienststunden eingesehen werden. Die örtliche Lage der
aus dem Landschaftsschutz entlassenen Bereiche ergibt sich aus
der als Anlage 2 zu dieser Verordnung veröffentlichten Über-
sichtskarte im Maßstab 1 : 50 000.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach Verkündung in Kraft.

Kassel, 19. Dezember 2002

Regierungspräsidium Kassel
gez. S c h e i b e l h u b e r
Regierungspräsidentin
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Anlage 2, Abgrenzungskarte im Maßstab 1 : 50 000, Bestandteil der
Vierten Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutz-
gebiet „Stadt Kassel“

Auszug aus der Topographischen Karte im Maßstab 1 : 50 000,
Blatt 4722 des Hessischen Landesvermessungsamtes, Vervielfäl-
tigungsgenehmigung Nr. 98 – 1 – 135
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Vorhaben der Stadt Gießen;
h i e r : Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a UVPG

Die Stadt Gießen — vertreten durch den Magistrat — hat durch Ih-
ren Eigenbetrieb MAB, Lahnstraße 218, 35398 Gießen, die wasser-
rechtliche Zulassung beantragt, aus dem Tiefbrunnen in der Ge-
markung Gießen, Flur 40, Flurstück Nr. 130/3, bis zu 70 000 m3

Grundwasser pro Jahr, zum Zweck der Brauchwasserversorgung
des Klärwerkes Gießen zu entnehmen. Das bisherige Wasserrecht
zur Entnahme von maximal 80 000 m3/a Grundwasser, ist durch
Fristablauf erloschen.
Nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) in der Fassung vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757), in Ver-
bindung mit § 78 des Hessischen Wassergesetzes vom 6. Mai 2005
(GVBl. I S. 305), war zu prüfen, ob durch das Vorhaben erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die die Durch-
führung eines Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens not-
wendig machen.
Da der Brunnen bereits seit 1993 in Betrieb ist und eine um 10 000
m3/a reduzierte künftige Höchstentnahmemenge beantragt wurde,
können über den jetzigen Zustand hinausgehende gewässer- oder
landschaftsökologische Auswirkungen der Grundwasserentnahme
ausgeschlossen werden. Es wird daher kein gesondertes Umwelt-
verträglichkeitsprüfungsverfahren durchgeführt.
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Gießen, 30. Juni 2006

Regierungspräsidium Gießen
Abteilung Umwelt 
IV — 41.1 — wd — 79 e 10.31 Gießen/Klärwerk
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KASSEL
Rückbau von Sohlabstürzen im Wahlebach in der Gemar-
kung Ochshausen;
h i e r :  Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a UVPG

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lohfelden hat die Geneh-
migung für die oben genannte Maßnahme beantragt. Es handelt sich
um einen genehmigungspflichtigen Gewässerausbau nach § 31 des
Wasserhaushaltsgesetzes.
Für dieses Vorhaben war nach § 3c Abs. 1 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Einzelfall zu prüfen, ob
das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben
kann. Die Prüfung hat ergeben, dass dies nicht der Fall ist. Es wird
daher festgestellt, dass keine Verpflichtung zur Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Kassel, 30. Juni 2006 Regierungspräsidium Kassel
31.2/Ks — P 1779
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Anordnung der Zusammenfassung der Kreisordnungsbe-
hörden des Landrats des Landkreises Kassel und des Ober-
bürgermeisters der Stadt Kassel zu einem gemeinsamen
Kreisordnungsbehördenbezirk

Vom 29. Juni 2006
Unter Bezugnahme auf § 85 Abs. 3 des Hessischen Gesetzes über
die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) in der Fassung
vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 17. Oktober 2005 (GVBl. I S. 674, 676) wird Folgendes an-
geordnet:

§ 1
Die Kreisordnungsbehörden des Landrats des Landkreises Kassel
und des Oberbürgermeisters der Stadt Kassel werden zu einem ge-
meinsamen Kreisordnungsbehördenbezirk zusammengefasst.

§ 2
Die Zuständigkeiten der gemeinsamen Kreisordnungsbehörde sind 
— auf die sich aus §§ 2 Abs. 1 Nr. 2, 11 und 13 Abs. 1 der Verord-

nung zur Bestimmung von straßenverkehrsrechtlichen Zustän-
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598 digkeiten vom 23. Januar 2001 (GVBl. I S. 90) ergebenden
Zuständigkeiten für die Zulassung von Fahrzeugen zum Stra-
ßenverkehr 

und

— auf die sich aus der Verordnung über die Zuständigkeiten der
Ausländerbehörden vom 21. Juni 1993 (GVBl. I S. 260), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 229), er-
gebenden Zuständigkeiten

beschränkt.

§ 3

Die Aufgaben der gemeinsamen Kreisordnungsbehörde werden
vom Oberbürgermeister der Stadt Kassel erfüllt. 

Hinsichtlich der Zuständigkeiten für die Zulassung von Fahrzeu-
gen zum Straßenverkehr entsteht mit der Bildung eines gemeinsa-
men Kreisordnungsbehördenbezirks nach § 85 Abs. 3 HSOG unter
Übernahme der Aufgaben des Landrats des Landkreises Kassel
durch den Oberbürgermeister der Stadt Kassel kein neuer Zulas-
sungsbezirk. 

Der Landkreis als Verwaltungsbezirk bleibt erhalten, nur werden
seine Aufgaben im Zulassungsbereich vom Oberbürgermeister der
Stadt Kassel wahrgenommen. Die Bediensteten handeln in dessen
Auftrag. Somit darf diese Behörde auch die Landkreiskennzeichen
vergeben.

§ 4

Die Anordnung über die Zusammenfassung der Kreisordnungsbe-
hörden des Landrats des Landkreises Kassel und des Oberbürger-
meisters der Stadt Kassel zu einem gemeinsamen Kreisordnungs-
behördenbezirk vom 8. März 2003 (StAnz. S. 1360) wird aufgehoben.

§ 5

Die Anordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Staats-
anzeiger für das Land Hessen in Kraft.

Kassel, 29. Juni 2006 Regierungspräsidium Kassel
gez. K l e i n
Regierungspräsident

StAnz. 29/2006 S. 1523

Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung zum
Schutz von Landschaftsteilen in dem Landkreis Kassel im
Regierungsbezirk Kassel — Landschaftsschutzgebiet „Stadt
Kassel“ 

Vom 29. Juni 2006 

Aufgrund von § 16 Abs. 2 und von § 17 Abs. 1 des Hessischen
Naturschutzgesetzes vom 16. April 1996 (GVBl. I S. 145), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 29. November 2005 (GVBl. I S. 769),
wird, nachdem den nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes in
der Fassung vom 21. September 1998 (BGBl. I S. 2994) anerkannten
Verbänden und den zuständigen Bauern-, Waldbesitzer-, Jagd- und
Fischereiverbänden Gelegenheit zur Äußerung gegeben wurde, ver-
ordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Stadt Kassel“
vom 16. August 1995 (StAnz. S. 3006), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 19. Dezember 2002 (StAnz. 2003 S. 323), wird wie folgt
geändert:

Die Verordnung wird für die in den Karten im Maßstab 1 : 10 000
mit doppelter Schraffur kenntlich gemachten Flächen aufgehoben
(Anlage 1). Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Sie
werden zusammen mit der Abgrenzungskarte zu der Verordnung
über das Landschaftsschutzgebiet „Stadt Kassel“ vom Regie-
rungspräsidium Kassel — obere Naturschutzbehörde — Steinweg 6,
34117 Kassel, archivmäßig verwahrt. Abschriften dieser Karten
befinden sich beim Magistrat der Stadt Kassel — untere Natur-
schutzbehörde — Bosestraße 15, 34121 Kassel. Die Karten können
bei der genannten oberen und unteren Naturschutzbehörde von je-
dermann während der Dienststunden eingesehen werden. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, 29. Juni 2006 Regierungspräsidium Kassel
Obere Naturschutzbehörde
gez. K l e i n
Regierungspräsident

StAnz. 29/2006 S. 1523
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Spenderorganismen:
– Marburgvirus (MARV)
– Ebolavirus (EBOV)
– Homo sapiens sapiens

– Aequorea Victoria (GFP-Gen)
– E. coli K12 (Cat-, ß-Galaktosidasegen)
– Photinus pyralis, Renilla reniformis (Gene für Luciferase-

gen)
– Virus der Vesiculären Stomatitis (VSV)
– Murines Leukämievirus MLV
– Phage T7
– HCMV (Polymerase II-Promotor)

Empfängerorganismen:
– Etablierte Zelllinien A549 (Mensch), CaCo2 (Mensch), HeLa

(Mensch), HUH7 (Mensch), HUVEC (Mensch), MDCK
(Hund), Vero (E6, 76, Meerkatze) 

– RO6E (Fibroblastenzelllinie aus Rousettus aegyptiacus)

– Primäre humane Zellkulturen (Nabelschnurendothelzellen
HUVEC, Makrophagen) 

– Rekombinante Zelllinien: Baby Hamster Nierenzelllinie
BSR T7/5 (Ursprungszellinie BHK 21) und HUH7-T7 (Ur-
sprungszelllinie HUH7), exprimieren jeweils die RNA-Poly-
merase des T7-Phagen, Verpackungszelllinie Amphopack
293 (exprimiert Gene des murinen Leukämievirus MLV),
Verpackungszelllinie EcoPack 293 (exprimiert Gene des
murinen Leukämievirus MLV), Verpackungszelllinie Reto-
Pack PT67 (exprimiert Gene des murinen Leukämievirus
MLV), 

– E. coli K12
– Filoviren (Marburg- und Ebolavirus)
– Mus musculus (Maus), verschiedene Stämme
– Cavea aperea porcellus (Meerschweinchen), verschiedene

Stämme

Vektoren:
– pBS (Bluescript-Serie), pcDNA-Serie, pTM1 und Derivate,

pCAGGS und Derivate, pGEM-Serie; Plasmidvektor 2.0
und Derivate, pSIREN und Derivate, pSilencer und Deri-
vate, pIRES und Derivate, Vektorserien pMSCV, pQC,
pLNCX, pLXSN, pLAPSN, und pVSV-G und Derivate

– pBSk Marburg Pol II, pBSk EBOV Pol II, pBSk Ebola Pol II

zulässig.
2. Diese Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei

Jahren, gerechnet ab dem Eintritt der Vollziehbarkeit, mit der
Durchführung der beantragten gentechnischen Arbeiten be-
gonnen wird.

3. Ein Projektleiter, ein stellvertretender Projektleiter sowie ein
Beauftragter für die Biologische Sicherheit (BBS) sind bestellt.

4. Die Genehmigung enthält Nebenbestimmungen zur Wahrung
der gentechnikrechtlichen Belange.

II. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Gießen, Marburger
Straße 4, 35390 Gießen, erhoben werden. 
Die Klage ist gegen das Land Hessen, vertreten durch das Regie-
rungspräsidium Gießen, Abteilung Umwelt, Marburger Straße 91,
35396 Gießen, zu richten. Die Klage muss den Kläger, den Beklag-
ten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen sollen angegeben werden, der angefochtene Bescheid
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.

Gießen, 11. Oktober 2010

Regierungspräsidium Gießen
Abteilung Umwelt
IV 44 – 53 r 30.03.UMR 122.11.08
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Vorhaben der Deutsche BP AG;

h i e r : Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a UVPG 

Die Firma Deutsche BP AG beabsichtigt, eine Anlage zur Lagerung
von brennbaren Gasen zu errichten und zu betreiben. Die Anlage
besteht aus einem erdgedeckten Lagerbehälter mit einer Lagerka-
pazität von 15 t. Das Flüssiggas dient als Vorratsbehälter für den
Betrieb einer Flüssiggastankstelle.

Das Vorhaben soll in 65614 Beselich, Gemarkung Obertiefenbach,
Flur 006, Flurstück 81/3 an der B 49 Süd realisiert werden.

Für dieses Vorhaben war nach §§ 3a in Verbindung mit 3c des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zu prüfen,
ob die Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die Umgebung eine
Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern.

Die Vorprüfung des Einzelfalls ergab, dass das Vorhaben keine er-
heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach
§ 12 UVPG zu berücksichtigen wären. Daher wird festgestellt, dass
keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Gießen, 14. Oktober 2010 Regierungspräsidium Gießen
Abteilung Umwelt
IV/43.2 – 53 e 621 – Deutsche BP-1/10

StAnz. 43/2010 S. 2412

KASSEL

Sechste Verordnung zur Änderung der Verordnung über
das Landschaftsschutzgebiet „Stadt Kassel“

Vom 28. September 2010 

Aufgrund von § 22 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli
2009 (BGBl. I S. 2542) in Verbindung mit § 28 Abs. 1 des Hessischen
Naturschutzgesetzes (HENatG) vom 4. Dezember 2006 (GVBl. I
S. 619), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2007
(GVBl. I S. 854), wird nach Beteiligung der anerkannten Natur-
schutzvereinigungen im Sinne der §§ 63 Abs. 2, 74 Abs. 3 des
Bundesnaturschutzgesetzes verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Stadt Kassel“
vom 16. August 1995 (StAnz. S. 3006), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 29. Juni 2006 (StAnz. S. 1523), wird wie folgt geän-
dert:

Die Verordnung wird für die in der Abgrenzungskarte im Maßstab
1 : 10 000 mit doppelter Schraffur kenntlich gemachte Fläche auf-
gehoben (Anlage 1). Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung. 

Sie wird zusammen mit der Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25 000
(Anlage 2), die ebenfalls Bestandteil dieser Verordnung ist, vom
Regierungspräsidium Kassel – Obere Naturschutzbehörde – Stein-
weg 6, 34117 Kassel, archivmäßig verwahrt. Abschriften der Kar-
ten befinden sich beim Magistrat der Stadt Kassel – Untere Natur-
schutzbehörde –, Bosestraße 15, 34121 Kassel. 

Die Karten können bei der genannten oberen und unteren Natur-
schutzbehörde von jedermann während der Dienststunden einge-
sehen werden. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, 28. September 2010 Regierungspräsidium Kassel
Obere Naturschutzbehörde 
gez. Dr. L ü b c k e

StAnz. 43/2010 S. 2412
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Anlage 1
Abgrenzungskarte im Maßstab 1 : 10 000
Bestandteil der Sechsten Verordnung zur Änderung der Verordnung Landschaftsschutzgebiet „Stadt Kassel
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Naturnahe Umgestaltung der Ahna in Kassel;

h i e r : Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a UVPG 

Die Städtische Werke AG, Kassel, hat die Genehmigung für die
naturnahe Umgestaltung des Mündungsbereiches der Ahna in den
Bleichenwiesen in Kassel-Wesertor beantragt. Es handelt sich um
einen genehmigungspflichtigen Gewässerausbau nach § 68 des Was-
serhaushaltsgesetzes.
Für dieses Vorhaben war nach § 3c Abs. 1 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Einzelfall zu prüfen, ob
das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben
kann. Die Prüfung hat ergeben, dass dies nicht der Fall ist. Es wird
daher festgestellt, dass keine Verpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Kassel, 11. Oktober 2010 

Regierungspräsidium Kassel
31.2/Ks – P 1810

StAnz. 43/2010 S. 2414

908

Genehmigung einer Änderung und Neufassung der Stif-
tungsverfassung der „Stiftung Beiserhaus“ mit Sitz in Knüll-
wald-Rengshausen

Nach § 9 des Hessischen Stiftungsgesetzes vom 4. April 1966 (GVBl. I
S. 77) in der derzeit gültigen Fassung habe ich der Stiftung heute
eine Änderung und Neufassung der Stiftungsverfassung geneh-
migt, die unter anderem auch eine Änderung der Rechtsnatur bein-
haltet. 

Kassel, 7. Oktober 2010

Regierungspräsidium Kassel
15.1 – 25 d 04/11 – 5.5
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Anlage 2
Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25 000
Bestandteil der Sechsten Verordnung zur Änderung der Verordnung Landschaftsschutzgebiet „Stadt Kassel“
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